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1. (1)Auf einer Rahmenvereinbarung beruhende Aufträge werden nach in der Ausschreibung festzulegenden

objektiven Regeln und Kriterien vergeben, wozu auch ein erneuter Aufruf zum Wettbewerb der Parteien der

Rahmenvereinbarung gehören kann. Die festgelegten Regeln und Kriterien haben die Gleichbehandlung der

Unternehmer zu gewährleisten, die Parteien der Rahmenvereinbarung sind. Bei einem erneuten Aufruf zum

Wettbewerb hat der Sektorenauftraggeber eine hinreichende Frist festzusetzen, damit ein Unternehmer, der

Partei der Rahmenvereinbarung ist, für jeden einzelnen zu vergebenden Auftrag ein Angebot übermitteln kann.

Der Auftrag ist an jenen Bieter zu vergeben, der das gemäß dem oder den bekannt gegebenen Zuschlagskriterien

am besten bewertete Angebot gelegt hat.

2. (2)Wurde mit einer oder mehreren Parteien eine Rahmenvereinbarung aufgrund von Angeboten in Form

elektronischer Kataloge abgeschlossen, so kann der Sektorenauftraggeber vorschreiben, dass der erneute Aufruf

dieser Parteien zum Wettbewerb auf der Grundlage aktualisierter Kataloge erfolgt. In diesem Fall kann der

Zuschlag für die auf dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Aufträge entweder

1. 1.nach Aufforderung an die Parteien der Rahmenvereinbarung, ihre elektronischen Kataloge an die

Anforderungen des Auftrages anzupassen und erneut einzureichen oder

2. 2.– sofern diese Vorgangsweise in der Ausschreibung der Rahmenvereinbarung bekannt gegeben wurde –

nach Unterrichtung der Parteien darüber, dass der Sektorenauftraggeber beabsichtigt, den bereits

eingereichten elektronischen Katalogen jene Informationen zu entnehmen, die erforderlich sind, um

Angebote zu erstellen, die den Anforderungen des Auftrages entsprechen,

erfolgen.

3. (3)Bei einem erneuten Aufruf der Parteien zum Wettbewerb hat der Sektorenauftraggeber den betreffenden

Parteien der Rahmenvereinbarung den Tag und den Zeitpunkt bekannt zu geben, zu dem jene Informationen den

eingereichten elektronischen Katalogen entnommen werden sollen, die zur Erstellung der Angebote, die den

Anforderungen des Auftrages entsprechen, notwendig sind. Mit dieser Bekanntgabe hat der

Sektorenauftraggeber den Parteien eine angemessene Frist einzuräumen, um vor dem bekannt gegebenen

Zeitpunkt entweder ihren Katalog entsprechend zu aktualisieren oder die Erstellung eines Angebotes auf diese

Weise abzulehnen. Der Sektorenauftraggeber hat vor der Erteilung des Zuschlages dem in Aussicht genommenen

Zuschlagsempfänger die aus dessen elektronischen Katalog entnommenen Informationen zu übermitteln bzw.

bereitzustellen und eine angemessene Frist festzusetzen, binnen der der in Aussicht genommene

Zuschlagsempfänger gegen das solcherart erstellte Angebot Einspruch erheben kann, weil das Angebot Fehler

enthält, oder binnen der zu bestätigen ist, dass das Angebot fehlerfrei ist.

4. (4)Der Sektorenauftraggeber kann ein Verfahren zur Vergabe eines Auftrages aufgrund einer

Rahmenvereinbarung aus sachlichen Gründen widerrufen. Für den Widerruf gilt § 311 sinngemäß.
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